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(2) Der Beschluß über den Entzug des Eigentumsrechtes und 
über die Anordnung eines Rechtsträgerwechsels an einem 
Grundstück hat zu enthalten:
1. Bezeichnung der Baumaßnahme,
2. Bezeichnung der betroffenen Grundstücke entsprechend 

der Liegenschaftsdokumentation (Gemeinde, Gemarkung, 
Flur, Flurstück),

3. Termin und Begründung des Entzugs des Eigentums
rechtes oder des Rechtsträgerwechsels,

4. Fristen für die Räumung des Grundstückes,
5. Rechtsmittelbelehrung,
6. Hinweis auf bestehende Entschädigungsansprüche.

(3) Der Beschluß ist in je einer Ausfertigung dem Antrag
steller, dem Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsbe
rechtigten und dem Nutzungsberechtigten auszuhändigen oder 
zuzustellen sowie der Abteilung Finanzen des Rates des 
Kreises und den beteiligten Räten der Städte, Stadtbezirke 
oder Gemeinden zu übergeben.

(4) Für die Räumung des Grundstückes durch den Rechts
träger oder Eigentümer und den Nutzungsberechtigten sind 
angemessene Fristen zu stellen. Sie sind dem Bauablauf ent
sprechend festzulegen. Bei land- und forstwirtschaftlich ge
nutztem Boden gelten. die Regelungen der Bodennutzungs
verordnung vom 26. Februar 1981 (GBl. I Nr. 10 S. 105).

Zu § 15 des Baulandgesetzes:
§10

(1) Die Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberech
tigten und die Nutzungsberechtigten von Grundstücken, Ge
bäuden und baulichen Anlagen sind durch die Räte der 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden während der Ausarbei
tung der Vorbereitungsdokumentation über vorgesehene 
Baumaßnahmen vorzuinformieren. Dabei sind mit ihnen 
erste Beratungen über die zweckmäßigste Durchführung der 
Baumaßnahmen zu führen. Unmittelbar nach Beschluß über 
den Volkswirtschaftsplan haben die Räte der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden den Rechtsträgern, Eigentümern oder 
Verfügungsberechtigten und den Nutzungsberechtigten die 
Vorinformation als endgültige Information zu bestätigen oder 
diese zu präzisieren.

(2) Die endgültige Information hat zu enthalten:
1. Erläuterung und Begründung der vorgesehenen Baumaß

nahme,
2. Bezeichnung des . betreffenden Grundstückes, Gebäudes 

oder der baulichen Anlage,
3. Termin für den Baubeginn,
4. Maßnahmen, die vom Rechtsträger, Eigentümer oder Ver

fügungsberechtigten oder vom Nutzungsberechtigten zur 
Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen zu 
gestatten oder zu veranlassen sind.

(3) Auf der Grundlage der Vorbereitungsdokumentation für 
die Baumaßnahme sind nach erfolgter Information gemäß 
Abs. 2 zwischen den Rechtsträgern und Eigentümern oder 
Verfügungsberechtigten der Grundstücke, Gebäude und bau
lichen Anlagen und den von den örtlichen Räten beauftrag
ten Betrieben und Einrichtungen in einem Vertrag die Art 
und Weise der Durchführung der Baumaßnahme sowie die 
von den Vertragspartnern jeweils zu erbringenden Leistun
gen, Materialien und Ausrüstungen zu vereinbaren.

Zu § 16 des Baulandgesetzes:

§11

(1) Der Antrag auf Entzug des Eigentumsrechtes an einem 
Grundstück, Gebäude oder einer baulichen Anlage zur Siche
rung der Modernisierung, des Um- und Ausbaues sowie der 
Instandsetzung hat die Angaben gemäß Anlage 2 zu enthal
ten.

(2) Für die Bearbeitung des Antrages auf Entzug des Ei
gentumsrechtes gilt § 8 und für den Beschluß des Rates des 
Kreises über den Entzug des Eigentumsrechtes gilt § 9 ent
sprechend.

Zu § 17 Abs. 2 des Baulandgesetzes:
§12

(1) Der Antrag auf Anordnung der Mitnutzung von Grund
stücken, Gebäuden und baulichen Anlagen für die planmäßige 
Vorbereitung von Baumaßnahmen ist vom Bauauftraggeber 
an den Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde 
zu richten. Der Antrag auf Anordnung der Mitnutzung von 
Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen zur plan
mäßigen Durchführung von Baumaßnahmen ist vom Bauauf
traggeber über den territorial zuständigen Rat der Stadt, des 
Stadtbezirkes oder der Gemeinde an den Rat des Kreises zu 
richten.

(2) Der Antrag auf Anordnung der Mitnutzung gemäß Abs. 1 
hat zu enthalten:

1. Begründung der Notwendigkeit der Mitnutzung,
2. Art, Beginn und Dauer der Mitnutzung,
3. Bezeichnung des mitzunutzenden Grundstückes, Gebäu

des oder der baulichen Anlage entsprechend der Lie
genschaftsdokumentation (Gemeinde, Gemarkung, Flur, 
Flurstück),

4. Nachweis des Scheitems einer Vereinbarung mit dem 
Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigten des 
Grundstückes, Gebäudes oder der baulichen Anlage über 
die Mitnutzung.

(3) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde 
hat dem Antrag auf Anordnung der Mitnutzung für die 
planmäßige Durchführung von Baumaßnahmen seine Stel
lungnahme beizufügen und ihn an den Rat des Kreises wei
terzuleiten.

§13

(1) Die Anordnung einer Mitnutzung hat die Angaben ge
mäß § 12 Abs. 2 Ziffern 1 bis 3 sowie eine Rechtsmittelbeleh
rung zu enthalten.

(2) Für die Festlegung von Nutzungsbedingungen und den 
Antrag hierzu gelten Abs. 1 Satz 2 und Absätze 2 bis 3 
des § 12 entsprechend. Die Festlegung hat eine Rechtsmittel
belehrung zu enthalten.

(3) Die Anordnung der Mitnutzung von Grundstücken, Ge
bäuden und baulichen Anlagen ist spätestens 4 Wochen vor 
Beginn der Mitnutzung dem Rechtsträger, Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigten und Nutzungsberechtigten zuzusen
den oder auszuhändigen.

Zu § 18 des Baulandgesetzes:
§14

(1) Für die Mitnutzung ist Nutzungsentgelt entsprechend 
der Anordnung vom 30. Dezember 1982 über die Berechnung 
und Zahlung von Nutzungsentgelt für Grundstücke und 
Grundmittel (GBl. I 1983 Nr. 3 S. 25) zu zahlen, soweit der 
Rechtsträger oder Eigentümer des Grundstückes, Gebäudes 
oder der baulichen Anlage zum Geltungsbereich dieser An
ordnung gehört. Anderen Eigentümern ist für die Mitnutzung 
ein Entgelt entsprechend den geltenden Mietpreisen zu zah
len. Für das Betreten von Grundstücken und Gebäuden zur 
Besichtigung im Zusammenhang mit der Vorbereitung und 
Durchführung von Baumaßnahmen besteht kein Anspruch 
auf Nutzungsentgelt.

(2) Gehört der Überlasser des mitzunutzenden Grund
stückes zum Geltungsbereich der Bodennutzungsverordnung 
vom 26. Februar 1981 (GBl. I Nr. 10 S. 105), richtet sich das Ent
gelt für die Mitnutzung nach dieser Verordnung.


